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romanischen Völkern seine wissenschaftlichen Studien nicht auf die

alten, sondern auf die neuen Sprachen, also auf Deutsch, Fran-
zösisch, Englisch gründen und in keinen Progymnasien körperliche

Strafen als Zuchtmittel und Stimulus dulden will.
Aus diesen wenigen Andeutungen erhellt zur Genüge, daß der

neue Gesetzesentwurf für Rußland, wie er von bewährten Staatsmän-
ncrn unter Zuziehung der besten Lehrer und Direktoren von Schul-
anstaltcn des Reiches nun ausgearbeitet worden ist, uns Republikanern
in mehr als einer Beziehung Stoff zu hinlänglichem Nachdenken

darbietet und uns namentlich zu unserer tiefen Beschämung vor dem

sonst so barbarisch geschilderten Rußland zeigt, daß der bernische
Lehrer trotz des Besoldunzsminimums noch lange nicht finanziell so

gestellt ist, wie er's der- Wichtigkeit und Bedeutung seines Amtes
nach zu sein verdiente. Hoffen wir, daß unsere kantonalen Be-
hörden nicht bloß einen guten Willen, sondern, wenn der günstige
Moment gekommen, auch die nöthige Kraft zeigen, um alsdann die

meistens elende, äußere Stellung der Primarlehrer nach dem Vorgange
Rußlands in eine erträglichere und den Anforderungen der Zeit mehr
entsprechende Hinzuschaffen.

Uebersicht

sämmtlicher, dermalen geltender Gesetze, Reglementc und
Dekrete im Schulwesen des Kantons Bern.

In der letzten Herbstsitznng der Kreissynode von Aarberg wurde
unter Anderem auch die Frage behandelt, was der Lehrer zur
Einführung und Handbabung der neuen Schulgesetze
und Verordnungen thu» könne und solle. Da hiebet

zuerst eine Uebersicht sämmtlicher bestehender Gesetze w. im Schulwesen
gegeben und dann das Referat daran angeknüpft wurde, so lassen

wir, um weitern Nachfragen und Mittheilungen enthoben zu sein,

dieselbe hiemit wörtlich folgen, was vielleicht manchem Lehrer nicht

ganz unwillkommen sein wird.
I. Höheres Schulwesen,

t. Gesetz über die Hochschule vom 14. März 1834.
2. bis 8. Reglements für die Hochschule über den Eintritt, die Stu-



S2 -
dien, die Dauer der Kurse, die Disciplin, die Ertheilung der Di-
plome, die Prüfungen und die Stipendien, alle vom Jahr 1834.

II. Mittleres Schulwesen.
1. Gesetz über die Kantonsschulen vom 24. Juni 1836.
2. Reglement für die deutsche Kantonsschule vom it.November 1863.

3. Reglement für die französische Kantonsschnle.
4. Unterrichtsplan für die deutsche Kantonsschnle v. 6. Oktober 1863.
5. Unterrichtsplan für die französische Kantonsschnle vom Jahr l863.
6. Gesetz über die Sekundärschulen vom 26. Juni 1856.
7. Reglement für die Sekundärschulen (Realschulen und Progymnasien)

vom 2. Mai 1862.
8. Unterrichtspläne für die Sekundärschulen (Realschulen) vom 9.

April 1861 nebst Anhang vom gleichen Jair.
9. Reglement über die Prüfung der Bewerber um Patente zu Lehr-

stellen an Sekundärschulen vom 15. Mai 1862.

III. P r i m a r s ch u l w e s e n.

1. Gesetz über die Organisation des Schulwesens v. 24. Juni 1856.

2. Gesetz über die ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen Pri-
marschule vom 7. Juni 1859.

3. Gesetz über die öffentlichen Primärschulen (letzter Theil) vom

1. Dezember 1866.
4. Gesetz über Privatschulen.
5. Dekret über Leibgedinge und außerordentliche Unterstützungen

vom 5. Dezember 1837.
6. Reglement über die Obliegenheiten der Volksschulbehörden vom

26. März 1862.
7. Reglement über den Arbeitsunterricht für Primarschülerinnen v-

3. Februar 1840.
8. Unterrichtsplan für die deutschen Primärschulen v. 7. Mai 1863.

9. Unterrichtsplan für die französischen Primärschulen.
16. Schulordnung für die öffentlichen Primärschulen v. 2. Mai 1862.

11. Vollziehungsverordnuvg für die Alterszulagen v. 2. Mai 1862.

IV. S p e z t a l a n st a l t e n und Allgemeines.
1. Gesetz der Schulsynode vom Jahr 1848.
2. Reglement über die Organisation der Kreisversammlungen vom

21. März 1849.
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3. Verordnung über die Wahlen in die Schulsynode vom 10.

November 1848.
4. Geschäftsreglement für die Schulsynode v. 12. Dezember 1848.

5. Gesetz über die Lehrerbildungsanstalten vom 4. April 1860.
6. Reglement über die Patentprüfungen von Primarlebrern w. vom

26. Mai 1862.
7. Reglement für das deutsche Lehrerseminar v. 22. November 1861.
8. Lehrplan für das deutsche Lehrerseminar v. 6. November 1861.
9. Hansordnung für das deutsche Lehrerseminar v. 23. Novem. 186t.

10. Gesetz für die landwirthschaftliche Schule vom Jahr 1859.
11. Regulativ über die Aufnahme der Zöglinge in die Taubstummen-
anstalt in Frienisberg vom 19. Januar 1835.
12. Reglement über die Aufnahme in die Staatsarmenanstalten vom
5. November 1362.

Im Ganzen sind es nicht weniger als 10 Gesetze, 1 Dekret,
17 Reglement?, 5 Regulative und Verordnungen und 6 Unterrichts-
plane, also 39 Stücke, wobei einzelne gesetzliche Dokumente über die

französischen Parallelanstalteu erst nicht einmal alle inbegriffen sein

werden. Wer wird nun bei diesem großartigen Netz von Gesetzes-

Paragraphen noch behaupten wollen, daß das Schulwesen im Kanton
Bern nicht gesetzlich und gut reglirt sei?

AuS der Mathematik.
Anfösung der 4. Ausgabe. Die zu suchende Seite des

Würfels sei x, folglich dessen Kubikinhalt — x^ und die Oberfläche
6 Laut Bedingung soll nun sein:

x^ — 6x,2, woraus x — 6, so daß also ein Würfel, dessen

Seite 6 Fuß ist, den Bedingungen der Aufgabe entspricht, so wie

noch andere Würfel, deren Seiten 6 Zoll, 6 Linien, 6 Klafter oder

überhaupt 6 beliebige Längeneinheiten haben.
5. Aufgabe. .4 steht im Begriff, Wohnstock, Scheuer und

Garten zu verkaufen. Wie theuer? fragte Nachbar 8. Versuche es

zu berechnen, antwortete 4. Den Wohnstock und die Scheuer gebe

ich zusammen für Fr. 7000, den Wohnstock und den Garten für Fr.
6000 und die Scheuer und den Garten für Fr. 3000. Wie hoch

hat .4 jedes Einzelne angeschlagen?
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